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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 27. Februar 2020 unter den Nummern 1038/J-NR/2020, 1039/J-NR/2020 und 1040/J-

NR/2020 gleichlautende parlamentarische Anfragen betreffend „Unterhaltsvorschüsse und 

Unterhaltsklagen“ im Jahr 2019 (Nr. 1038) bzw. 2018 (Nr. 1039) bzw. 2017 (Nr. 1040) an 

mich gerichtet. 

Diese Anfragen beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt und zur 

besseren Vergleichbarkeit gemeinsam: 

Zur Frage 1: 

Wie viele Kinder bezogen im Jahr 2019/2018/2017 einen Unterhaltsvorschuss in Österreich 

(aufgeschlüsselt nach österreichischen Staatsbürgern, Bürgern aus EU-Staaten und 

Drittstaaten)? 

 

 Österreich EU ohne Ö Drittstaat Keine Angabe Gesamt 

2019 40 677 4 296 2 736 130 47 839 

2018 42 383 4 175 2 533 157 49 248 

2017 43 811 3 887 2 403 187 50 288 
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Zur Frage 2: 

Wie hoch waren die insgesamt ausbezahlten Beträge an die anspruchsberechtigten Kinder 

im Jahr 2019/2018/2017 (aufgeschlüsselt nach österreichischen Staatsbürgern, Bürgern 

aus EU-Staaten und aus Drittstaaten)? 

 

 Österreich EU ohne Ö Drittstaat Keine Angabe Gesamt 

2019 119 078 027,56 11 625 147,88 5 699 077,76 386 745,00 136 788 998,20 

2018 118 275 834,15 10 526 336,56 5 156 827,42 415 494,64 134 374 492,77 

2017 118 542 244,05 9 565 979,93 4 743 475,79 584 467,64 133 436 167,41 

 

 
 

Zur Frage 3: 

Wie hoch waren 2019/2018/2017 die Rückzahlungen von Unterhaltsvorschüssen 

(aufgeschlüsselt nach österreichischen Staatsbürgern, Bürgern aus EU-Staaten und aus 

Drittstaaten)? 

 

 Österreich EU ohne Ö Drittstaat Keine Angabe Gesamt 

2019 80 695 801,86 4 969 792,63 1 871 982,89 2 291 821,48  89 829 398,86 

2018 78 356 779,38 4 316 796,80 1 579 971,64 2 725 197,34  86 978 745,16 

2017 76 592 257,53 3 935 579,12 1 405 709,31 3 392 672,11  85 326 218,07 

 

 
 

Zur Frage 4: 

Welche Altersverteilung lag bei den anspruchsberechtigten Kindern im Jahre 

2019/2018/2017 vor und wie hoch waren die jeweils ausbezahlten Beträge im 

Durchschnitt (gesplittet nach den Altersstufen 0-7, 7-14 bzw. 14-18)? 

 
2019    

 0 bis 7 Jahre 7 bis 14 Jahre 14 bis 18 Jahre 
Anzahl Kinder 9 645 23 803 20 559 

ausbezahlte Beträge 21 547 275,83 64 267 721,14 50 971 045,23 
Durchschnitt/Jahr 2 234,04 2 699,98 2 479,26 

2018    

 0 bis 7 Jahre 7 bis 14 Jahre 14 bis 18 Jahre 

Anzahl Kinder 9 747 24 221 20 452 
ausbezahlte Beträge 21 165 692,15 63 055 383,75 50 124 758,65 

Durchschnitt/Jahr 2 171,51 2 603,34 2 450,85 

2017    

 0 bis 7 Jahre 7 bis 14 Jahre 14 bis 18 Jahre 

Anzahl Kinder 10 011 24 584 20 786 
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ausbezahlte Beträge 21 266 315,57 62 758 705,72 49 402 569,34 

Durchschnitt/Jahr 2 124,29 2 552,83 2 376,72 

Bei dieser Auswertung ist zu beachten, dass Kinder in zwei Altersklassen gezählt werden, 

sofern der 7. bzw. 14. Geburtstag im Auswertungsjahr liegt. 

 

Zur Frage 5: 

Wie lautet die Verteilung der anspruchsberechtigten Kinder im Jahre 2019/2018/2017 

gemäß den einzelnen gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen (§§ 3, 4 Z 1-4 

Unterhaltsvorschussgesetz)? 

 

 § 3 und § 4 Z 1  § 4 Z 2 § 4 Z 3 § 4 Z 4 

2019 44 898 1 214 1 654 33 

2018 46 314 1 262 1 512 11 

2017 47 238 1 277 1 539 11 

 

 

Zu den Fragen 6 und 7: 

6. Wie viele Unterhaltsklagen wurden im Jahr 2019/2018/2017 von minderjährigen 

Kindern (bzw. ihren gesetzlichen Vertretern) eingebracht (gesplittet nach den 

Altersstufen 0-7,7-14 bzw. 14-18)? 

7. Wie viele Unterhaltsklagen wurden im Jahr 2019/2018/2017 von volljährigen Kindern 

eingebracht (gesplittet nach dem Alter der volljährigen Kinder)? 

Mangels gesonderter Erfassung von Verfahren auf Grund von Unterhaltsklagen in den 

elektronischen Registern der Verfahrensautomation Justiz stehen mir zur Beantwortung 

dieser Fragen keine automationsunterstützten Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Eine bundesweite händische Auswertung aller gerichtlichen Familienrechtssachen würde 

einen unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand auslösen, weshalb ich von der Erteilung 

eines solchen Auftrags an die Gerichte Abstand nehmen muss. 
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Zu den Fragen 8 und 9: 

8. Wie viele Unterhaltsansprüche wurden 2019/2018/2017 in Österreich gegen 

Unterhaltsverpflichtete im Ausland gemäß Auslandsunterhaltsgesetz gerichtlich 

geltend gemacht? 

9. In welchen Staaten halten sich diese Unterhaltsverpflichteten auf? (Splittung der 

Unterhaltsverpflichteten nach den einzelnen Staaten) 

2019 
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2018 
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2017 

 

Anders als in den Folgejahren steht für 2017 kein entsprechendes statistisches Material zur 

Verfügung, doch kann von sehr ähnlichen Zahlen wie 2018 und 2019 ausgegangen werden. 
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Zu den Fragen 10 und 11: 

10. Wie viele Verfahren wurden im Jahr 2019/2018/2017 wegen Verletzung der 

Unterhaltspflicht (§ 198 StGB) eingeleitet? 

11. Wie viele rechtskräftige Verurteilungen wegen Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 198 

StGB) gab es im Jahr 2019/2018/2017? 

 

 

 

 

Zur Frage 12: 

Wie ist der aktuelle Stand der laut Regierungsprogramm 2019-2024 geplanten Reform des 

Unterhaltsrechts? 

Im Jahr 2017 fanden drei Sitzungen mit Vertreter*innen der unterschiedlichen 

Interessensvereinigungen zur Sammlung der Probleme und Lösungsvorschläge statt; 

ebenso erfolgte ein internationaler Rechtsvergleich zu materiell- und verfahrensrechtlichen 

Systemen sowie Regelungen zum Unterhaltsvorschuss (insb. EU-Mitgliedstaaten und 

Schweiz, USA). 

Seit Anfang 2019 wird im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgruppe mit dem BKA – 

Sektion Familie (nunmehr Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend) unter 
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Beiziehung von Experten*innen ein Konzept erarbeitet bzw. weiterentwickelt, das – nach 

derzeitigem Stand - im Mai 2020 wiederum in einer großen Arbeitsgruppe präsentiert 

werden wird. 

 

 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 
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